
 

BI Hochstraße Halle an der Saale e.V.  
"Wir fördern kreative Stadtentwicklung" 

 

1. Vorsitzender:                                       Post: c/o Ungefug                   Kommunikation:                      Bankverbindung:                                                                                                                               
Dr. Jens Holger Göttner  Ellen-Weber-Str. 19 Fon:  0345-2091-343 Volksbank Halle 
 D-06120 Halle an der Saale Fax:  0345-2091-345 BLZ 800 937 84 
Leitung Beirat:   Funk: 0160-90703930 Konto 1118455 
Prof. Dr. Erdmuthe Fikentscher Vereinsregister Nr.:  Mail: info@hochstrasse-  
 VR 951 halle.de               
Arbeitsgruppe  Amtsgericht Stendal www. hochstrasse-halle.de  
Stadt- und Verkehrsentwicklung                                               
Sprecher: Ingo Kautz                              Steuernummer : 
Stv. Sprecher: Dieter Lehmann               111/140/04199 
                                                                  Finanzamt Halle-Nord 

 
 

"Zukunftspreis für Halle an der Saale"  
- Ideenwettbewerb zur "Kreativen Stadtentwicklung" bis 2025 - 

 
 

15 Kriterien für die Bewertung von Wettbewerbsbeitr ägen 
 

1. Wirksamkeit des Gesamtkonzepts für die Stadtentwicklung von Halle 
 

2. Kompatibilität mit Halles "Integriertem Stadtentwicklungskonzept" (ISEK) 
 

3. Wirtschaftlichkeit des Gesamtkonzepts für die öffentlichen Hände 
 

4. Positive Aspekte für die Wirtschaftsförderung für Halle 
 

5. Innovationen für eine nachhaltige Verkehrsplanung in Halle 
 

6. Umweltfreundlichkeit des Gesamtkonzepts 
 

7. Innovationen für die sozialverträgliche Stadtumbauplanung in Halle 
 

8. Innovationen für die kulturelle Weiterentwicklung von Halle 
 

9. Innovationen für die Wissenschafts-Weiterentwicklung des Standortes Halle 
 

10. Integrationsmöglichkeiten für Einwohnerschaft und örtliche Institutionen 
 

11. Nachhaltigkeit der vorgeschlagenen Projekt-Maßnahmen über 2025 hinaus 
 

12. Durchführbarkeit der vorgeschlagenen Projekt-Maßnahmen bis zum Jahr 2025 
 

13. Finanzierbarkeit der vorgeschlagenen Projekt-Maßnahmen bis zum Jahr 2025 
 

14. Einbeziehung kreativer Beispiele aus anderen Kommunen 
 

15. Übertragbarkeit des Gesamtkonzepts auf andere Kommunen 
 
 
 
 


